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Anfrage der CDU  

Die CDU Fraktion in der BV Mitte bittet um Überprüfung der Genehmigung der 
Außengastronomie der Shisha Bar am Verspoel 6. 

Mit Billigung des Betreibers nutzen die Gäste die gesamte Breite des Fußweges. Ein 
Passieren mit oder auch ohne einen Rollstuhl, Rollatoren, Gehhilfen oder Kinderwagen 
ist nicht möglich, ohne auf die Fahrbahn auszuweichen. 

Durch die Enge der Straße wird der Lärm der Gäste, die dort oft bis Mitternacht 
verweilen, als höchst ruhestörend empfunden. 

Weiterhin entsteht durch das Rauchen der Shisha-Pfeifen eine enorme 
Geruchsbelästigung. Das Öffnen der Fenster ist den Anliegern aus beiden Gründen 
nicht möglich. Ein erholsamer Schlaf ist nicht gegeben. 

Welche Fläche des Bürgersteiges darf der Betreiber nutzen? 

Bis zu welcher Zeit darf der Betreiber den öffentlichen Raum nutzen? Das Gasolin an 
der Aegidiistraße muss um 22.00 h schließen. 

Ist im Bereich Aasee nur wegen der Verschmutzung das Rauchen der Shisha-Pfeifen 
verboten? 
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